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Nachrichtliche Übernahmen aufgrund von § 9 BauGB

Gemäß Stellungnahme des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
vom 14.08.2023, AZ: 2023-04331-V24-HAL
Lagefestpunkt 4134 05300 der Festpunktfelder des 
Landes Sachsen-Anhalt
Der Festpunkt ist gem. § 5 VermGeoG LSA i.d.F.
der Bekanntmachung vom 15. September 2004
(GVBl. LSA S. 176), zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung des Vermessungs-
und Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt
vom 18. Oktober 2012 (GVBl. LSA Nr. 21/2021
S. 510), gesetzlich geschützt.

Gemäß Stellungnahme des Landesamtes für 
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
vom 23.08.2023, AZ: 23-13929
Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege
befinden sich im unmittelbaren Umfeld des 
Geltunsgbereiches § 2 DenkmSchG LSA 
archäologische Kulturdenkmale. Der Geltungs-
bereich befindet sich innerhalb des sog. mittel-
deutschen Altsiedellandes. Daher bestehen aus 
Sicht der archäologischen Denkmalpflege 
begründete Anhaltspunkte, dass bei Bodenein-
griffen bei o.g. Vorhaben in der tangierten Region
bislang unbekannte Bodendenkmale entdeckt 
werden.
Ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung ist bei der zuständigen 
Denkmalschutzbehörde einzureichen.

Gemäß Stellungnahme des Landesamtes für 
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
vom 28.08.2023, AZ:32-34290-832/1/21635/2023
Der tiefe geologische Untergrund des Vorhabens 
wird aus Gesteinen des Mittleren Muschelkalk 
gebildet, die potentiell subrosionsgefährdete 
Horizonte aufweisen. Aufgrund  des Vorhandenseins 
dieser Horizonte und  durch den entsprechenden 
Aufbau des Untergrundes liegt hier eine potentielle 
Gefährdung vor. Gemäß dem Fachinformationssystem
Ingenieurgeologie des LAGB gibt es im Umkreis von 
500 Meter vom Bebauungsgebiet einen konkreten 
Hinweis auf Subroisionsauswirkung (Erdfall). Der 
Erdfall hat eine durchschnittliche Größe von 
1 Meter x 1 Meter und war etwa 3 Meter tief. Das 
Auftreten der genannten Oberflächenveränderungen 
kann im Bereich des Vorhabens nicht völlig ausge-
schlossen werden. Sollten sich im Verlauf der Bau-
arbeiten Anzeichen für z.B. ältere, verfüllte Bruch-
strukturen ergeben, so ist das LAGB umgehend zu
benachrichtigen.

B
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1.5

Planzeichenerklärung
gem. Planzeichenverordnung - PlanzV vom 18.12.1990
(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

SO

PV mit intergrierter 
landwirtschaftlicher 
Nutzung

1.     Art der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

                                Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
                              
                                Zweckbestimmung: Photovoltaik mit integrierter 
                                                              landwirtschaftlicher Nutzung

2.     Maß der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

        0,8                  Grundflächenzahl
        max. 3,50 m    Höhe der baulichen Anlage
        ü. OKG

3.    Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
       (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO

                                Baugrenze

4.    Verkehrsflächen
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

                                Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
                                Zweck: private Verkehrsfläche

5.    Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

                                unterirdisch

6.    Grünflächen
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

                                private Grünfläche

7.     Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
        für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
        von Natur und Landschaft
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
                               
                               
                              Umgrenzungen von Schutzgebieten und 
                              Schutzobjekten
                              im Sinne des Naturschutzrechts
                              (§ 9 Abs. 6 BauGB)
                              Gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 30 Abs. 2 
                              BNatSchG i.V.m. § 22 Abs. 1 NatSchG LSA

8.     Sonstige Planzeichen

                                Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
                                des Bebauungsplanes
                                (§ 9 Abs. 7 BauGB)
    
                                Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung
                                freizuhalten sind
                                (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

                                Flurstück

                                Flurstücksnummer

                                Bemaßung

                                Zaun

                                Tor

                                Zufahrt

                                Lagefestpunkt
10

5300

Art der 
baulichen Nutzung

Grundflächen-
zahl

Höhe baulicher 
Anlagen

Erläuterung der Nutzungsschablone

Blendreduzierende Maßnahmen

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §11 BauNVO) 

1.1 Zulässig ist die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung sowie der 
dafür notwendigen Nebenanlagen wie 
Wechselrichter, Transformatorstationen, 
Übergabestationen, Verkabelungen, Schalt- und 
Sicherheitseinrichtungen. 
1.2 Zulässig ist die landwirtschaftliche Nutzung wie 
Futtermittelanbau und dessen Ernte, Weideflächen 
für Schafe sowie mobile Freilandställe für 
Legehennen.  
1.3 Das Plangebiet wird aus Gründen der Sicherheit 
vor unbefugtem  Betreten, zur Vermeidung von 
Unfällen durch Stromschlag sowie aus Gründen des 
Versicherungsschutzes mit einer Zaunanlage aus 
Maschendraht mit einer maximal Höhe von 2,30 m 
und notwendigen Toren umzäunt. Der Zaun ist so 
anzulegen, dass durchgehend bzw. umlaufend ein 
Freihalteabstand von 10 cm bis 15 cm zwischen der 
Unterkante Zaun und der Geländeoberfläche als 
Durchlass für Kleinsäuger eingehalten wird.  

 
 
2 .Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 

2.1 Eine Überschreitung der Grundflächenzahl 
gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO z. B. durch 
Nebenanlagen ist nicht zulässig. 
2.2 Die Photovoltaikanlage ist so zu errichten, dass 
der Mindestabstand zwischen der natürlichen 
Bodenoberkante und der unteren Unterkante der 
Module 0,80 m nicht unterschritten wird. 
2.3 Die PV-Module sind auf eine Tischkonstruktion in 
einem Winkel von ca. 15° zu errichten. 

 
 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO) 

D a s  Errichten von Zaun und Toranlagen, 
Zuwegungen und von Nebenanlagen für elektrische 
und sonstige Betriebseinrichtungen sowie von 
Nebenanlagen für die Erschließung innerhalb der 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist zulässig. 

 
 
4. Verkehrserschließung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 4.1 Die innere Erschließung erfolgt über einen 

Umfahrungsweg entlang der Plangebietsgrenze mit 
einer Breite von 5 m. 
4.2 Es sind die erforderlichen Kurvenradien der 
Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 
einzuhalten.  
4.3 Die Umfahrung ist so zu befestigen, dass sie von 
Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t 
und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t 
befahren werden kann.  
Eine Ausführung in Bauklasse Vl (gemäß RStO-01) 
mit Pflasterrasendecke, Rasengittersteindecke oder 
Einfachbauweise (ausgenommen Schotterrasen) ist 
zulässig. Die erforderliche Tragfähigkeit ist mittels 
Plattendruckversuch nachzuweisen. 

 
 
5. Grünordnerische Festsetzungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

5.1 Die Querwege sind unversiegelt als Wiesenwege 
anzulegen.  
5.2 Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen 
sowie die Aufstellflächen unter und zwischen den 
PV-Modulen sind durch Ansaat von Gräsern und 
Kräutern zu begrünen, um ein mesophiles Grünland 
zu initiieren. 
5.3 Die Ansaat ist nur mit einem gebietsheimischen, 
zertifizierten Saatgut vorzunehmen. 
 
 

6. Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung 
freizuhalten sind 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB) 
Diese Flächen sind aufgrund zu starker 
Hangneigungen von der Bebauung freizuhalten. 
 
 

7. Blendreduzierende Maßnahmen  
Gemäß Blendgutachten ZE22107 vom Januar 2023 
ist an der westlichen Grenze des Geltungsbereiches 
am IP4 ein Sichtschutz 52 m lang und 3 m hoch 
sowie am IP11 ein Sichtschutz 65 m lang und 4 m 
hoch zu errichten. 

 
 

Rechtsgrundlagen 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 

I, S. 3634), ),  das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 
geändert worden ist 

 
 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I, S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr.176) 
 

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I, S. 1802) 

 
 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 10. September 2013 (GVBl. LSA S. 440, 441), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. März 2023 (GVBl. LSA, S. 178) 
 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240)  
 

 Naturschutzgesetz Land Sachsen - Anhalt (NatSchG LSA), vom 10.12.2010 (GVBl. LSA  S.  
569), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.10.2019 (GVBl. LSA  S. 346) 
 

 Hauptsatzung der Stadt Hecklingen in der aktuellen Fassung 
 
 

Artenschutz – Ausgleichsmaßnahmen  
Quelle: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bauvorhaben „Solarpark Cochstedt“, Stiftung 
Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt, 17.01.2023 
 
Als einzige planungsrelevante Art ist die Feldlerche direkt von dem Bauvorhaben durch Verlust ihres 
Bruthabitats betroffen.  
Als Ausgleichsmaßnahmen bieten sich hier Feldlerchenfenster, Erbsenfenster oder auch 
Feldvogelstreifen an. 
 
Feldlerchenfenster 
Sind ca. 20 m² große, künstlich angelegte Fehlstellen in ansonsten dichten Ackerbeständen. Sie 
sollten mind. 50 m entfernt vom Feldrand und 100 m von Gehölzen und vertikalen Strukturen, 
bevorzugt in Wintergetreide- oder Rapsfeldern mit einer Größe ab 5 ha angelegt werden. Sie sollten 
nicht an Fahrspuren grenzen.  
Um die Beeinträchtigung der betroffenen 7 Brutpaare auszugleichen, werden 22 ha benötigt, auf 
denen 2 Feldlerchenfenster ja ha anzulegen sind (Bedarf: 44 Feldlerchenfenster für 22 ha). 
 
Charakteristika: 
 Fläche 20 m², 2 Fenster/ha, 
 Fehlstellen ohne Einsaat, 
 Außerhalb von Fahrspuren anzulegen 
 100 m von Gehölzen und vertikalen Strukturen, 50 m vom Feldrand anzulegen. 

 
Erbsenfenster 
Sind 1.600 m² große mit Erbsen bestellte Flächen, die eine Mindestseitenlänge von 16 m aufweisen 
sollten. Es können bis zu 3 Fenster/ 5 ha angelegt werden. Diese kleinen, nicht geernteten 
Erbsenflächen, bevorzugt innerhalb von Getreidefeldern (aber auch anderen Kulturen), sind nicht 
ortsfest, dienen als Brutplätze und werden nicht so leicht von Prädatoren wahrgenommen. 
Wertvoll sind Erbsenfenster insbesondere auch als Lebensraum in dichtschließender Vegetation der 
Maisfelder. Während Maisfelder zur Zeit der ersten Brut der Feldlerche wegen der hohen Lückigkeit 
noch interessant sind, fallen sie ab Frühsommer als Brutplätze aus. Hier können die Erbsenfenster 
wirkungsvolle Rückzugsorte sein. Auch weitere Feldvögel (z.B. Wachtel, Grau- und Goldammer oder 
Schafstelze), Kleinsäuger und Niederwild profitieren von diesen trittsteinen.  
U m  die Beeinträchtigung der betroffenen 7 Brutpaare auszugleichen, werden 7 Erbsenfenster 
benötigt. 
 
Charakteristika: 
 Fläche ca. 1.600 m², Mindestseitenlänge 16 m, bis zu 3 Fenster/5ha, 
 Einsaat mit Erbsen im Frühjahr (oder Herbst), Dichte und Zeitpunkt der Einsaat wie 

kommerzielle Erbsenbestände 
 Verzicht auf Düngung oder Pflanzenschutzmittel, 
 Bearbeitungsfreie Zeit bis zum 15.08., 
 Mulchen und/oder Grubbern/Umbruch ab dem 16.08., 
 Eine Fahrspur innerhalb der Fläche zulässig. 

 
Feldvogelstreifen 
sind 36 m breite Getreidestreifen im Maisanbau, die von Jahr zu Jahr rotieren und dazu beitragen, 
Brutverluste bei der Bodenbearbeitung des Mais zu vermeiden. Die Aussaat erfolgt als Sommer- oder 
Wintergetreide mit halber Stärke, dem Verzicht auf Pflanzenschutzmaßnahmen und 
Bearbeitungsfahrten während  der Brutzeit der Feldlerche (April bis Ende Juli). Dadurch entstehen 
wichtige Lebens- und Rückzugsräume in den ansonsten sehr feldvogelfeindlichen Maisflächen. Sie 
erlauben es zudem, Jahre mit für diese Arten ungünstigere Feldfrucht zu überleben bzw. sie als Leit- 
und Verbindungslinien zu geeigneteren Feldern zu nutzen. 
Um die Beeinträchtigung der betroffenen 7 Brutpaare auszugleichen, werden 8 ha Feldvogelstreifen  
benötigt. 
 
Charakteristika: 
 Streifen im Maisschlag außerhalb des Vorgewendes (Ausnahmen bei Ernte möglich) 
 Sommer- oder Wintergetreideanbau in Reinsaat, mit doppeltem Saatreihenabstand, d.h. halbe 

Aussaatstärke, 
 Vorgezogene Bodenbearbeitung der Maisfläche bis 31.03. möglich, 
 Streifenförmige Anlage, Mindestbreite 12 m, höchstzulässige Breite 36 m, 
 Keine Ganzpflanzenernte, Ernte ab 31.07., 
 Stoppelbrache über den Winter oder Umbruch ab 15. Oktober, 
 Kein Einsatz von Rodentiziden, Herbiziden und Insektiziden 
 Mechanische Unkrautbekämpfung nur nach naturschutzfachlicher Abwägung, 
 Fungizide sind zugelassen, 
 Keine Beschränkungen bei der Düngung, 
 Anlage in Bejagungsschneisen möglich. 

 
Bauzeit: 
Während der Installationszeit der Photovoltaikanlage sollte bei der Anlage von Baustraßen 
ausreichend (mind. 50 m) Abstand zu Hecken und Baumreihen gehalten werden, um Störungen (z.B. 
durch Lärm und Staub) dieser wichtigen Strukturen zu vermeiden. 
 
Gebaut werden sollte außerhalb der Brutzeit d.h. zwischen September und März. Keinesfalls sollte der 
Baubeginn nach März erfolgen, da ansonsten Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu erwarten 
sind. 
 
Am nördlichen Rand  der Gehölzinsel (Feldgehölz) sollte das Vorkommen der Echten Katzenminze 
(Nepeta cataria) vor Zerstörung bewahrt werden. 
 
Zusammenfassung: 
Durch den Bau der Photovoltaik-Freiflächenanlage sind Feldlerche und Schafstelze direkt durch den 
Verlust ihres Bruthabitats betroffen. Dies kann durch die o.g. Maßnahmen ausgeglichen werden, da im 
direkten Umfeld des Plangebietes viele geeignete Äcker vorhanden sind, welche zur Zeit konventionell 
bewirtschaftet werden. 
 
Die meisten der festgestellten Vogelarten werden durch das Vorhaben möglicherweise profitieren, da 
neue Strukturen entstehen. So ist davon auszugehen, das  sich auf dem Grünland zwischen den 
Photovoltaikmodulen eine Grünlandvegetation einstellt und im Vergleich zur konventionellen 
Ackervegetation mehr Insektenarten als Nahrungshabitat dient. Somit wird sich die 
Nahrungsverfügbarkeit für die in angrenzenden Gehölzen vorkommenden Vogelarten möglicherweise 
verbessern. 
 
Auch die geplante Beweidung mit Schafen wird vermutlich zur ökologischen Aufwertung des Gebietes 
beitragen.  
 
Die Lebensraumfunktionen bleiben auch nach der Umsetzung der vorgesehenen Planung in ihrem 
räumlichen Zusammenhang durchaus gewahrt. 
 
Wird ein angemessener  Ausgleich für das verlorengehende Bruthabitat der Feldlerche realisiert, steht 
dem Vorhaben aus naturschutzfachlicher und artenschutzrechtlicher Sicht nichts entgegen. 
 
 
 

Externe Kompensationsmaßnahmen 
1. Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 11/16, Flur 11, Gemarkung Cochstedt - 
Streuobstwiese 

Es ist geplant, die brachgefallenen Streuobstwiese im Eigentum der Stadt Hecklingen auf einer Fläche 
von 52.307 m² (entspricht der Flurstücksgröße) durch eine Anpflanzung von Obstbäumen (Mittel- bzw. 
Hochstamm) zu ergänzen und  damit wieder aufzuwerten. Das Flurstück weist durchweg einen stark 
lückigen Baumbestand auf. Er ist durch Wiesenstrukturen gekennzeichnet, so dass hier eine 
Ergänzung durch eine Anpflanzung von Obstgehölzen zu einer deutlichen Aufwertung führen wird.  
 
Es sind in einem Abstand von 7 m untereinander sowie zu erhaltenen Gehölzen  hochstämmige oder 
mittelstämmige Obstbäume verschiedener Obstsorten (Apfel, Pflaume, Birne, Süßkirsche) zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Empfohlen wird die Pflanzqualität Hochstamm 8-10 
cm Stammumfang. Bei Abgängigkeit dieser Obstbäume ist eine unverzügliche Nachpflanzung 
vorzunehmen. Die Maßnahme ist spätestens nach Wirksamkeit der Baugenehmigung bzw. 
Inkrafttreten des Bebauungsplans zu realisieren.  

Eine Ergänzung des Obstbaumbestandes sowie die weitere zukünftige notwendige intensive Pflege 
durch den Vorhabenträger im Sinne einer Erhaltung bzw.  Verbesserung des Erhaltungszustandes  
der Streuobstwiese wird eine Aufwertung des Biotopes zur Folge haben, so dass der Biotopwert 
gemäß der „Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt“ 
(Bewertungsmodell Sachsen – Anhalt, RdErl. des MLU vom 12.03.2009 – 22.2-22302/2, Fassung vom 
12.3.2009) mit 22 Punkten (HSA – Streuobstwiese) erreicht werden kann.  
 
Die Gehölze sind gemäß DIN 18 915, der DIN 18 916 sowie der DIN 18 919 (Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege) zu pflanzen und zu pflegen. Der günstigste Zeitpunkt der Pflanzung ist im Herbst.  
 
Nach der einjährigen Fertigstellungspflege sowie nach der darauffolgenden  Anwuchspflege über 
einen Zeitraum von vier Jahren ist die Ausführung der Pflege jeweils der Stadt Hecklingen schriftlich 
anzuzeigen. Verlustexemplare sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung durch die Stadt Hecklingen 
und den Vorhabensträger. Abgängige Gehölze sind unaufgefordert in der entsprechenden 
Pflanzqualität nach zu pflanzen und zu pflegen. 
 
Die Pflanzung ist für die Dauer des Eingriffes (Bestand der PV-Freiflächenanlage)  zu erhalten. 
Die Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen hat innerhalb eines Jahres nach 
Satzungsbeschluss der Stadt Hecklingen zu erfolgen und ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
gegenüber der Stadt Hecklingen schriftlich anzuzeigen. 

 
 
 
 
 
 
      

Flurstück 11/16, Flur 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 11/16, Flur 11, Gemarkung Cochstedt – 
Streuobstwiese, Quelle: www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de 
 
 
2. Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 14/2, Flur 6, Gemarkung Cochstedt – 
Strauch-Baumhecke 

Es ist geplant, auf dem Flurstück im Eigentum der Stadt Hecklingen am nördlichen Siedlungsrand, 
einer brachgefallenen ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche, eine Strauch-Baumhecke 
anzupflanzen. Derzeit stellt sich die Fläche als devastiertes Grünland mit straken Narbenschäden und 
terrassiertem Niveau (ehemalige Weinanbaufläche) dar.  

Auf der Fläche mit einer Größe von 5.000 m² soll eine mehrreihige Hecke mit heimischen Strauch- 
und Baumarten gepflanzt werden.  
E s  werden standorttypische, heimische Bäume und Sträucher (Pflanzliste) gepflanzt. Es ist 
zertifiziertes autochthones (gebietsheimisches) Pflanzmaterial mit Herkunftsnachweis zu verwenden. 
Die entsprechenden Nachweise sind zu Kontrollzwecken zu dokumentieren.  
 
Die Hecke ist versetzt anzulegen, wobei der Reihenabstand 1,0 bis 1,2 m und der Abstand der 
Gehölze untereinander in einer Reihe ca. 1,0 m beträgt. Große Sträucher sind in den mittleren Reihen, 
kleinwüchsige und lichtliebende Sträucher in den äußeren Reihen zu pflanzen. Es sind 
Strauchgruppen mit 3-5 Sträuchern einer Art anzulegen. In den Reihen sind mit einem Abstand von 6 
m untereinander Bäume / Heister zu pflanzen.  
 
Anteile der zu pflanzenden Qualitäten:  
30%  Heister,  3x v., m.B., B. 200 – 225 cm,  
70%  Sträucher 2x v., 60-100 cm, Cont..  
 
Pflanzenliste Strauch-Baumhecke 

Botanischer Name Deutscher Name  
Sträucher:  
Cornus mas Kornellkirsche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus monogyna, C. laevigata Weißdorn 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hunds -  Rose  
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder  
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
Bäume:  
Acer campestre Feldahorn  
Carpinus betulus Hainbuche  
Malus sylvestris Holz-Apfel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pyrus pyraster Holz-Birne 
Sorbus aucuparia Eberesche 

 
Die Gehölze sind gemäß DIN 18 915, der DIN 18 916 sowie der DIN 18 919 (Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege) zu pflanzen und zu pflegen. Der günstigste Zeitpunkt der Pflanzung ist im Herbst.  
 
Nach der einjährigen Fertigstellungspflege sowie nach der darauffolgenden  Anwuchspflege über 
einen Zeitraum von vier Jahren ist die Ausführung der Pflege jeweils der Stadt Hecklingen schriftlich 
anzuzeigen. Verlustexemplare sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung durch die Stadt Hecklingen 
und den Vorhabensträger. Abgängige Gehölze sind unaufgefordert in der entsprechenden 
Pflanzqualität nach zu pflanzen und zu pflegen. 
 
Die Pflanzung ist für die Dauer des Eingriffes (Bestand der PV-Freiflächenanlage)  zu erhalten. 
Die Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen hat innerhalb eines Jahres nach 
Satzungsbeschluss der Stadt Hecklingen zu erfolgen und ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
gegenüber  der Stadt Hecklingen schriftlich anzuzeigen. 
 

 
        Flurstück 14/2, Flur 6 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 14/2, Flur 6, Gemarkung Cochstedt – Strauch-
Baumhecke, Quelle: www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de 
 

 
 
 
   
 
 
 
    Flurstück 47/23, Flur 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 47/23 (tlw.), Flur 5, Gemarkung Cochstedt – 
Streuobstwiese, Quelle: www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de , geplante Lage grün markiert 
 
 
 
 
 

3. Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 47/23, Flur 5, Gemarkung Cochstedt - 
Streuobstwiese 

Es ist geplant auf einem Teilbereich einer konventionell, intensiv genutzten Ackerfläche des 
Vorhabenträgers zum nördlichen Siedlungsrand orientiert, eine Streuobstwiese auf einer Fläche von 
37.000 m² durch eine Anpflanzung von Obstbäumen (Mittel- bzw. Hochstamm) zu erstellen. Dieser 
beschriebene Bereich wertet den Siedlungsrand auf und gestaltet einen grünen Übergang von der 
bebauten Ortslage zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen. Eine Begrünung bietet gleichzeitig 
einen Schutz vor Lärm- und Staubeintrag. Die Fläche schließt sich nördlich an einen bereits 
bestehenden Gehölzstreifen an, der auf dem Flurstück der ehemaligen Bahnstrecke aufgewachsen 
ist. 
 
Es sind in einem Abstand von 7 m untereinander hochstämmige oder mittelstämmige Obstbäume 
verschiedener Obstsorten (Apfel, Pflaume, Birne, Süßkirsche) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Empfohlen wird die Pflanzqualität Hochstamm 8-10 cm Stammumfang. Bei Abgängigkeit 
dieser Obstbäume ist eine unverzügliche Nachpflanzung vorzunehmen. Die Maßnahme ist spätestens 
nach Wirksamkeit der Baugenehmigung bzw. Inkrafttreten des Bebauungsplans zu realisieren.  
 
Bodendeckend ist eine dauerhafte Begrünung durch Einsaat einer zertifizierten und 
gebietsheimischen  Saatgutmischung herzustellen. Die Wiese ist zweimal im Jahr zu mähen, das 
Schnittgut ist zu mulchen.  

Die Gehölze sind gemäß DIN 18 915, der DIN 18 916 sowie der DIN 18 919 (Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege) zu pflanzen und zu pflegen. Der günstigste Zeitpunkt der Pflanzung ist im Herbst.  
 
Nach der einjährigen Fertigstellungspflege sowie nach der darauffolgenden  Anwuchspflege über 
einen Zeitraum von vier Jahren ist die Ausführung der Pflege jeweils der Stadt Hecklingen schriftlich 
anzuzeigen. Verlustexemplare sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung durch die Stadt Hecklingen 
und den Vorhabensträger. Abgängige Gehölze sind unaufgefordert in der entsprechenden 
Pflanzqualität nach zu pflanzen und zu pflegen. 
 
Die Pflanzung ist für die Dauer des Eingriffes (Bestand der PV-Freiflächenanlage)  zu erhalten. 
Die Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen hat innerhalb eines Jahres nach 
Satzungsbeschluss der Stadt Hecklingen zu erfolgen und ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
gegenüber der Stadt Hecklingen schriftlich anzuzeigen. 
 

 
 
 
   
 
 
 
    Flurstück 47/23, Flur 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 47/23 (tlw.), Flur 5, Gemarkung Cochstedt – 
Streuobstwiese, Quelle: www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de , geplante Lage grün markiert 
 
 
 
 
 

4. Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 830, Flur 6, Gemarkung Cochstedt - 
Streuobstwiese 

Es ist geplant auf einem Teilbereich einer konventionell genutzten Grünlandfläche des 
Vorhabenträgers am nordöstlichen Siedlungsrand, an bestehenden Grünstrukturen orientiert, eine 
Streuobstwiese auf einer Fläche von 16.500 m² durch eine Anpflanzung von Obstbäumen (Mittel- bzw. 
Hochstamm) zu erstellen. Dieser beschriebene Bereich wertet den Siedlungsrand auf und gestaltet 
einen grünen Übergang von der Ortslage zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen und ergänzt 
bereits vorhandene Gehölzflächen. Er bietet gleichzeitig einen Schutz vor Lärm- und Staubeintrag. Die 
Fläche befindet sich nördlich der Lindenstraße und  damit auch nördlich des geplanten Vorhabens. 
 
Es sind in einem Abstand von 7 m untereinander hochstämmige oder mittelstämmige Obstbäume 
verschiedener Obstsorten (Apfel, Pflaume, Birne, Süßkirsche) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Empfohlen wird die Pflanzqualität Hochstamm 8-10 cm Stammumfang. Bei Abgängigkeit 
dieser Obstbäume ist eine unverzügliche Nachpflanzung vorzunehmen. Die Maßnahme ist spätestens 
nach Wirksamkeit der Baugenehmigung bzw. Inkrafttreten des Bebauungsplans zu realisieren.  
 
Die bodendeckende Begrünung ist zu erhalten. Die Wiese ist zweimal im Jahr zu mähen, das 
Schnittgut ist von der Fläche zu beräumen.  

Die Gehölze sind gemäß DIN 18 915, der DIN 18 916 sowie der DIN 18 919 (Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege) zu pflanzen und zu pflegen. Der günstigste Zeitpunkt der Pflanzung ist im Herbst.  
 
Nach der einjährigen Fertigstellungspflege sowie nach der darauffolgenden  Anwuchspflege über 
einen Zeitraum von vier Jahren ist die Ausführung der Pflege jeweils der Stadt Hecklingen schriftlich 
anzuzeigen. Verlustexemplare sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung durch die Stadt Hecklingen 
und den Vorhabensträger. Abgängige Gehölze sind unaufgefordert in der entsprechenden 
Pflanzqualität nach zu pflanzen und zu pflegen. 
 
Die Pflanzung ist für die Dauer des Eingriffes (Bestand der PV-Freiflächenanlage)  zu erhalten. 
 
Die Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen hat innerhalb eines Jahres nach 
Satzungsbeschluss der Stadt Hecklingen zu erfolgen und ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
gegenüber der Stadt Hecklingen schriftlich anzuzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Flurstück 830 (tlw.), Flur 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe Kompensationsfläche auf dem Flurstück 830 (tlw.), Flur 6, Gemarkung Cochstedt – 
Streuobstwiese, Quelle: www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de , geplante Lage grün markiert 
 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Der Stadtrat der Stadt Hecklingen hat in seiner 

Sitzung am 10.02.2022 den Beschluss zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Solarpark Cochstedt“, Stadt 
Hecklingen OT Cochstedt gefasst. 

 Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich im Amtsblatt für den Salzlandkreis, 
Jahrgang 16, Nummer 09 v om  23.02.2022 
bekannt gemacht worden.  

  
 Stadt Hecklingen, den   
   
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
2. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Solarpark Cochstedt“, S tadt Hecklingen OT 
Cochstedt und der Begründung einschließlich 
des Umweltberichts, des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrages, der Analyse der 
Blendwirkung des Solarparks Cochstedt und  
des Geotechnischen Berichtes  in der Fassung 
März 2023 in den Diensträumen der 
Stadtverwaltung der Stadt Hecklingen vom 
24.07.2023 bis 25.08.2023 frühzeitig 
unterrichtet worden. Ihr wurde Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben.  
Die öffentliche Auslegung wurde ortsüblich im 
Amtsblatt für den Salzlandkreis, Nummer 33  
vom 12.07.2023 bekannt gemacht. 

 
 Stadt Hecklingen, den    
   
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
3. D ie  Behörden und die sonstigen Träger 

öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind mit Schreiben 
vom 17.07.2023 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Solarpark Cochstedt“, S tadt Hecklingen OT 
Cochstedt und der Begründung einschließlich 
d e s  Umweltberichtes, des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrages, der Analyse der 
Blendwirkung des Solarparks Cochstedt und  
des Geotechnischen Berichtes  Fassung März 
2023 aufgefordert worden. 

 
 Stadt Hecklingen, den 
 
 

 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
4. Der Stadtrat der Stadt Hecklingen hat in seiner 

öffentlichen Sitzung am   .    .2023 den Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Solarpark Cochstedt“ der Stadt Hecklingen OT 
Cochstedt und der Begründung einschließlich 
des Umweltberichts, des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages, der Analyse der Blendwirkung 
des Solarparks Cochstedt und  des 
Geotechnischen Berichtes  Fassung                     
Oktober 2023 beschlossen, die Begründung 
einschließlich des Umweltberichts des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, der 
Analyse der Blendwirkung des Solarparks 
Cochstedt und  des Geotechnischen Berichtes  
gebilligt und den Entwurf Fassung Oktober     
2023 einschließlich der Begründung,  des 
Umweltberichts, des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages, der Analyse der Blendwirkung 
des Solarparks Cochstedt und  des 
Geotechnischen Berichtes  für die Dauer eines 
Monats zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB sowie zur Beteiligung der 
Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB bestimmt. 

 
 Stadt Hecklingen, den 
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
5. Die Behörden und die sonstigen Träger 

öffentlicher Belange deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, und die 
Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit dem Schreiben vom   .   .2024 
unterrichtet und zur Abgabe einer 
Stellungnahme zum Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Solarpark Cochstedt“ der Stadt Hecklingen OT 
Cochstedt und der Begründung einschließlich 
des Umweltberichts des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages, der Analyse der Blendwirkung 
des Solarparks Cochstedt und  des 
Geotechnischen Berichtes  Fassung                      
Oktober 2023  aufgefordert worden. 

 
 Stadt Hecklingen, den    
   
 
 Siegel   Bürgermeister 
 

6. Der Entwurf zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Solarpark Cochstedt“ der Stadt 
Hecklingen OT Cochstedt Fassung                  
Oktober 2023, bestehend aus Planzeichnung 
und Begründung einschließlich Umweltbericht 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, der 
Analyse der Blendwirkung des Solarparks 
Cochstedt und  des Geotechnischen Berichtes  
haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom            .  .2024 bis einschließlich    .    .2024 
während der Öffnungszeiten in den 
Diensträumen der Stadtverwaltung der Stadt 
Hecklingen öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Bedenken und Anregungen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden können, 
im Amtsblatt für den Salzlandkreis, Jahrgang  , 
Nummer  vom  .  . 2024 ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 

 
 Stadt Hecklingen, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
7. Der Stadtrat der Stadt Hecklingen hat in seiner 

Sitzung am     .   .2024 die vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen der Behörden, der 
Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden und der Bürger abgewogen. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
 Stadt Hecklingen, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
8. Der Stadtrat der Stadt Hecklingen hat in seiner 

öffentlichen Sitzung am     .   .2024 den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark 
Cochstedt“ der Stadt Hecklingen OT Cochstedt 
beschlossen und die Begründung einschließlich 
des Umweltberichts des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages, der Analyse der Blendwirkung 
des Solarparks Cochstedt und des 
Geotechnischen Berichtes  gebilligt. 

 
 Stadt Hecklingen, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 

9. D i e  Satzung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Solarpark Cochstedt“ der 
Stadt Hecklingen OT Cochstedt bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B) 
und die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts, des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages, der Analyse der Blendwirkung 
des Solarparks Cochstedt und  des 
Geotechnischen Berichtes wird hiermit 
ausgefertigt.  

 
 Stadt Hecklingen, den   
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
10. Die Satzung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Solarpark Cochstedt“ der 
S ta d t Hecklingen, OT Cochstedt und die 
Begründung einschließlich des Umweltberichts, 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, der 
Analyse der Blendwirkung des Solarparks 
Cochstedt und  des Geotechnischen Berichtes 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann 

, Jahrgang 

9. D i e  Satzung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Solarpark Cochstedt“ der 
Stadt Hecklingen OT Cochstedt bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B) 
und die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts, des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages, der Analyse der Blendwirkung 
des Solarparks Cochstedt und  des 
Geotechnischen Berichtes wird hiermit 
ausgefertigt.  

 
 Stadt Hecklingen, den   
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
10. Die Satzung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Solarpark Cochstedt“ der 
S ta d t Hecklingen, OT Cochstedt und die 
Begründung einschließlich des Umweltberichts, 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, der 
Analyse der Blendwirkung des Solarparks 
Cochstedt und  des Geotechnischen Berichtes 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt für 
den Salzlandkreis, Jahrgang .., Nummer  vom   .   
2024 ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
hingewiesen worden. 

 Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.   

 
 Stadt Hecklingen, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÄAMBEL 
Satzung der Stadt Hecklingen über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark 
Cochstedt “ OT Cochstedt . 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 8 und 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 
2023, wird durch Beschlussfassung durch den 
Stadtrat der Stadt Hecklingen und nach öffentlicher 
Bekanntmachung folgende Satzung über das 
Gebiet „Solarpark Cochstedt “ OT Cochstedt , 
bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) erlassen. 
 
Teil A Planzeichnung Maßstab 1:2.000 
  Planzeichenerklärung 
   
Teil B Textliche Festsetzungen 
 Nachrichtliche Übernahmen 
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